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Vorwort

Die Schule ist neben der Familie das zweite wesentliche Erziehungsumfeld für junge 
Menschen, an dem sie lernen, sich und ihre Umwelt zu erkennen und zu verstehen. 
Dort kommen sie mit anderen jungen Menschen zusammen und lernen soziale und 
kommunikative Bindungen über die Familie hinaus einzugehen. Für die Schulen steht 
mit dem Jugendrotkreuz ein kompetenter und gesellschaftlich anerkannter Partner zur 
Verfügung.

Das Jugendrotkreuz will Kindern und Jugendlichen helfen, mit Vernunft und Zuversicht ihren 
Alltag in der Gegenwart und  Zukunft zu bewältigen. Es möchte Hilfen zur Entwicklung einer 
mündigen Persönlichkeit geben und Kinder und Jugendliche praxisnah und exemplarisch 
lehren, sozial verantwortlich zu urteilen, zu entscheiden und zu handeln. 

Der Schulsanitätsdienst (im Folgenden abgekürzt als SSD) bietet hier die Möglichkeit 
zur Erfüllung der Aufgaben und gesellschaftlichen Ziele. Schulsanitätsdienst bringt das 
„Abenteuer Menschlichkeit“ in die Schule. Schüler lernen zu helfen. Helfen bedeutet, die 
eigene Betroffenheit in richtiger Weise für den Mitmenschen verantwortlich handelnd 
umzusetzen.

Die Planung eines SSD erfordert ein klares Konzept. Vom ersten Gedanken „hier würde 
ein SSD gut passen und funktionieren“ bis zur Umsetzung ist es ein weiter Weg. Zur 
Konkretisierung des Projektes soll die vorliegende Arbeitshilfe dienen und helfen, auf 
vielfältige Fragen Antworten zu geben. 

Wir danken dem Arbeitskreis „JRK und Schule“ des Jugendrotkreuzes Schleswig-
Holstein und Hamburg herzlich dafür, dass wir Teile der vom Arbeitskreis entwickelten 
Arbeitshilfe weitestgehend übernehmen durften.

Viel Spaß und Erfolg 

wünscht

die Arbeitsgruppe Schule 
des Bayerischen Jugendrotkreuzes
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1. Schulsanitätsdienst – warum?

Jeder Mensch kann verunglücken, überall und jederzeit. Dass es immer wieder passiert, 
weisen die Unfallstatistiken aus: Jedes Jahr verunglücken allein bei Unfällen zu Hause 
und in der Freizeit ca. 3,5 Millionen Menschen; Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 
sind mit etwa 650.000 Unfällen beteiligt, 400 davon mit tödlichem Ausgang. In den 
Schulen erleidet im Bundesdurchschnitt jede/r 11. Schüler/in einen anzeigepflichtigen 
Schulunfall, der in der Regel eine ärztliche Versorgung notwendig macht. 

Unfallstatistik der Schulunfälle aus dem Jahr 2004:
Unfälle im Bereich der Einrichtungen  119.576
Wegeunfälle      15.108
Berufskrankheiten     2
Sonstige Meldungen    3.710
Gesamt      138.396

(Quelle: GUVV, Geschäftsbericht 2004)

Oftmals sind Kinder beim Spielen und auf dem Schulweg unter sich. Dort können 
Schüler durchaus als Ersthelfer in Betracht kommen. Unsicherheit bei der Erste Hilfe 
Leistung führen nicht selten zu Verzögerungen und Fehleinschätzungen und als Folge 
zu einer Verschlimmerung des Verletzungszustandes. Für die Betroffenen ist es sehr 
wertvoll, dass schnell geholfen wird; im Bedarfsfall auch ein Notruf korrekt abgesetzt 
werden kann. 

Die Schüler des Schulsanitätsdienstes sind in der Lage, durch eine sachgerechte 
Versorgung die Unfallfolgen für die verletzten Personen zu mindern. Nur ständiges 
Wiederholen und Üben festigt die erlernten Fähigkeiten. Der Schulsanitätsdienst bietet 
die beste Möglichkeit dazu. Hier können die Schüler ihre Hilfsbereitschaft in konkretes 
Handeln umsetzen. Ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wird gestärkt. Sie lernen, 
ohne Angst und Scheu auf einen Verletzten zuzugehen und so gut sie können zu helfen. 
Dadurch entwickeln die Kinder eine positive Grundeinstellung zum Helfen und die Erste-
Hilfe-Leistung wird zur Normalität.

Teilweise erfolgt die Erstversorgung vor Ort durch einen ausgebildeten Lehrer, die 
Schulsekretärin oder den Hausmeister. Hier wird oft die Unsicherheit deutlich, die 
viele Erwachsene auf dem Gebiet der Ersten Hilfe verspüren. Eine einmalige Erste-
Hilfe-Ausbildung, die eventuell vor Jahren erfolgt ist, wird ohne wiederholtes Üben und 
ständiges Anwenden keine sichere Grundlage für richtige Hilfe im Notfall sein.
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2. Der SSD – ein Gewinn für die ganze Schule

Der Einsatz und die ständige Präsenz des SSD  wirkt sich sehr positiv auf das soziale 
Klima einer Schule aus. Er leistet einen wesentlichen Beitrag zur Unfallverhütung, 
Gesundheitserziehung und Sicherheit einer Schule. Den teilnehmenden Kindern 
und Jugendlichen wird eine fundierte Erste-Hilfe-Ausbildung geboten. Sie 
lernen Verantwortung zu übernehmen und sind dadurch ein wichtiger Teil einer 
Gemeinschaft. Ausgebildete Schulsanitäter sind kompetente Ersthelfer.

2.1. Ziele

• Förderung des sozialen Engagements und Handeln von Kindern und   
 Jugendlichen

• soziales Handeln zu praktizieren, zu stärken, dieses für später und   
 außerhalb der Schule einzuüben

• Schüler lernen gegenseitige Verantwortung zu praktizieren, sie lernen   
 durch ihre Mitarbeit reale Aufgaben kennen und die Möglichkeit,   
 Mitverantwortung zu übernehmen

• altersgerechte und fachkompetente Betreuung von Verletzten und Kranken
• Inhalte des Erste-Hilfe-Unterrichts in praktisches Handeln umzusetzen und  

 somit durch direkten Praxisbezug und Anerkennung im Schulbereich eine  
 zusätzliche Motivation für das Lernen zu schaffen

2.2. Aufgaben des SSD

• Erste Hilfe durch sachgerechte Versorgung erkrankter oder verletzter Schüler 
und Lehrer während aller schulischen Veranstaltungen

• Aufzeichnung der Verletzungen im Verbandbuch
• Hilfe bei der Verwaltung, Wartung und Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials
• Vorschläge für Neuanschaffungen
• laufende Bereitschaft für Hinweise zur Unfallverhütung an der Schule
• informelle Betreuung der Mitschüler zu gesundheitlichen Fragestellungen

Weitere Tätigkeitsfelder des Schulsanitätsdienstes wären
denkbar:

• Geben von aktiven Tipps und Hilfestellungen zur 
 Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung
• Überwachen der Sanitätsräume der Schule und Auffüllen der EH-Kästen und 

Taschen in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten der Schule
• Projekte zur Gesundheit
• Mitarbeit bei Projektwochen
• Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit
•  Kampagnen des JRK: z. B. „You(th) must act! Keine Kindersoldaten“, „Bleib         

 Cool – ohne Gewalt!“ – Streitschlichter, „Armut: Schau nicht weg!“
• „Realistische Unfalldarstellung“ als Übung für die Schule bei Alarmproben
• Planung und Mitgestaltung von Übungen an der Schule
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• SSD-Wettbewerb innerhalb der Schule/mehrerer Schulen, innerhalb eines 
Schulamtsbezirkes

• Teilnahme an den Wettbewerben des JRK des Kreisverbandes oder höherer 
Ebenen

• Darstellung der Arbeit in Schülerzeitung und Internet

Negative Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler sind äußerst gering 
einzuschätzen, da die Häufigkeit der Einsätze während des Unterrichts erfahrungsgemäß 
sehr gering ist. 

3. Wie fange ich an? - Von der Idee zur Umsetzung

Eine gute Vorbereitung ist ganz besonders wichtig. Es sollte nichts überstürzt 
werden. 
Vor der Gründung eines Schulsanitätsdienstes ist es gut, wenn schon Kontakt zur 
betreffenden Schule hergestellt ist. Ein guter Start wird sein, wenn schon der Kontakt 
zu Schulleitung, Elternbeirat, Lehrerkollegium oder Schülern der Schule besteht. Eine 
weitere Voraussetzung ist eine Kontaktperson aus dem zuständigen Kreisverband. 

3.1. Schulleitung

Um einen leichten Einstieg zu gewährleisten, ist es wichtig, guten Kontakt zur Schulleitung 
zu halten. Ausführliche Gespräche und Absprachen verhindern Missverständnisse. 
Zu jedem Gespräch wenn möglich einen erfahrenen Schüler mitnehmen, der über seine 
Erfahrungen berichten kann.

Im Anhang finden Sie eine kopierfähige Argumentationshilfe für ein Rektorgespräch. 
Dieser können Sie wichtige und aussagekräftige Argumente für ein solches Gespräch 
entnehmen. Diese Argumentationshilfe ist auch für ein Gespräch mit Elternbeirat, 
Lehrerkollegium, Förderverein, Schulrat.... geeignet. 

3.2. Arbeit mit dem Elternbeirat

Der Elternbeirat ist sicher über die Idee, einen SSD an der Schule Ihrer Kinder zu gründen 
sehr erfreut und wird seine Unterstützung zeigen. Dem Elternbeirat könnte man auch 
die oben genannten Argumente zukommen lassen. Von Vorteil ist auch, den richtigen 
Ansprechpartner (z. B. Elternbeiratsvorsitzender) mit zum Gespräch mit der Schulleitung 
zu nehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Elternbeirat in ausführlicher Form 
informiert wird. Wenn der Elternbeirat dann hinter der Idee steht, ist er auch gerne bereit, 
Zuschüsse zum Start des SSD oder bei besonderen Anschaffungen zu geben. 

Viele Schulen haben einen Förderverein, der durch Eltern gegründet wurde. 
Fördermitglieder könnten sicherlich für diese Idee gewonnen werden. Dazu ist eine 
gute und fundierte Vorbereitung dieses Projektes notwendig.
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3.3. Finanzierung

Der Leitgedanke des Schulsanitätsdienstes ist, anderen in Not zu helfen. Das klingt 
selbstlos, aber leider geht der Gedanke voraus, wer soll das bezahlen?

Grundsätzlich muss der Schulaufwandsträger die Kosten für die „sachlichen 
Voraussetzungen einer wirksamen Ersten Hilfe“ tragen (Richtlinien der Gemeinde-
Unfall-Versicherung GUV-Merkblatt 20.26). Dieses gilt auch für die laufenden Kosten 
und Anschaffung von Sanitätsmaterial. 

Denkbar wäre auch darüber hinaus die Finanzierung von Ergänzungsausstattung 
durch das Gewinnen des Fördervereins der Schule oder eines Sponsors.

Die Ausbildungskosten werden laut Präsidialratsbeschluss vom 19. März 2009 von 
den Untergliederungen des Roten Kreuzes übernommen:

„Der DRK-Präsidialrat beschließt, nach §19,3 der DRK-Satzung, verbindlich, dass 
alle angehenden Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Deutschen Roten Kreuz 
durch die Untergliederungen kostenlos eine Erste-Hilfe-Grundausbildung erhalten und 
eine gültige Teilnahmebescheinigung bekommen, wenn sie sich anschließend aktiv 
im Schulsanitätsdienst einbringen.“ 

3.4. Rechtliche Fragen

Verantwortung

Verantwortlich für den Schulsanitätsdienst ist immer der Schulleiter. Dieser wird in 
der Regel hinter dem SSD stehen, wenn er zunehmend sieht, wie sich das soziale 
Klima an seiner Schule mehr und mehr zum Positiven verändert. 

Die Aufsichtspflicht im Schulalltag oder bei Schulveranstaltungen bleibt bei der 
jeweiligen Lehrkraft. Die Verantwortung für die Hilfeleistung liegt beim Lehrkörper. 
Für Aktionen und Treffen der SSD-Gruppe ist die Gruppenleitung oder der/die 
Betreuungslehrer/in verantwortlich. 

Verpflichtung zum Helfen / Haftung

Viele leisten keine Erste Hilfe aus Angst, etwas falsch zu machen oder gar wegen 
„falscher Hilfeleistung“ bestraft zu werden. Grundsätzlich macht sich jeder wegen 
unterlassener Hilfeleistung strafbar, wenn er bei einem Notfall nicht die seinen 
Fähigkeiten entsprechende Hilfe leistet:

„Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche 
eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ (StGB § 323 c)
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Zur rechtlichen Situation der Ersthelfer ist der GUV zu entnehmen (GUV 20.42, Seite 
13, Punkt 3):

„Handelt der Ersthelfer nach bestem Wissen und Gewissen und leistet er, seinen 
Fähigkeiten entsprechend, die ihm bestmögliche Hilfe, so braucht er grundsätzlich 
weder mit zivilrechtlichen noch mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, die sich 
nachteilig für ihn auswirken. Selbst wenn ihm bei der Hilfeleistung ein Fehler unterlaufen 
sollte, bleibt er straffrei, da er in jedem Fall seine Hilfe leistete, um dem Anderen zu 
helfen.“

3.5. Betreuung und Organisation:

Es muss eine Lehrkraft gefunden werden, die Freude an der Organisation und Leitung eines 
Schulsanitätsdienstes hat. Meistens ist dieses der Verkehrs- oder Sicherheitsbeauftragte 
der Schule. Auch ein Förderlehrer könnte diese Aufgabe übernehmen. Denkbarer Titel 
für diese Betreuungsperson: Projektleiter Schulsanitätsdienst. 

Die Leitung der SSD-Gruppe  vertritt den Schulsanitätsdienst gegenüber der Schulleitung, 
dem Lehrkollegium und hält Kontakt zum JRK vor Ort. 

3.6. Versicherungsschutz

Mit der Hilfeleistung zugunsten Verletzter in Notfällen kann auch die Eigenschädigung 
des Ersthelfers an dessen Gesundheit bzw. Gütern verbunden sein. Deshalb sind 
Ersthelfer/innen und natürlich auch Schulsanitäter/innen kraft Gesetzes beitragsfrei im 
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen alle erdenklichen Personen- und 
Sachschäden versichert, die ihnen bei der Hilfeleistung widerfahren (GUV 20.42 Seite 
9, Pkt. 1.4.)

Alle Schüler/innen sind bei Aktivitäten im Rahmen der Schule unfallversichert. Schüler 
werden im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung gegen alle Personen- und 
Sachschäden versichert. Dies gilt für alle schulischen Veranstaltungen und die Wege 
von und zu diesen. 

Wenn aber Mitglieder des Schulsanitätsdienstes außerhalb der Schulzeit Dienste für das 
Bayerische Rote Kreuz annehmen, sind die Mitglieder über das Bayerische Rote Kreuz 
unfallversichert. Um diese Versicherung zu gewährleisten, müssen daher die Mitglieder 
des Schulsanitätsdienstes beim zuständigen Jugendrotkreuz-Leiter im Kreisverband 
namentlich bekannt sein. Dieses setzt eine Aufnahme in das JRK voraus.

 3.7. Kreisverband des BRK

Zur Einführung des Schulsanitätsdienstes geben die Kreisverbände des Roten Kreuzes 
gerne den Schulen Organisations- und Ausstattungshilfe. Ansprechpartner sind dort 
meist die Leiter der Jugendarbeit oder Leiter der Schularbeit des Jugendrotkreuzes. 
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Aber auch engagierte Ausbilder des Kreisverbandes können Starthilfe leisten. 

Um die nötigen Erste-Hilfe Kenntnisse den Schülern zukommen zu lassen, ist es ratsam, 
sich mit dem Kreisverband vor Ort in Verbindung zu setzen. Er wird ihnen sicher einen 
geeigneten Ausbilder zur Seite stellen, der Schüler aber auch die Lehrer der Schule 
ausbildet. Die Erste-Hilfe-Ausbildung ist dabei für die angehenden Schulsanitäter 
kostenlos (siehe dazu S. 9/3.3. Finanzierung).

 4. Ausbildung der Mitglieder

4.1. Grundschule

Das Bay. Kultusministerium hat mit dem Schreiben vom 24.6.1993 die generelle 
Durchführung des „Juniorhelfers“ an bayerischen Grundschulen genehmigt. Die neueste 
Überarbeitung stammt aus dem Jahr 2007.

Über 40.000 mittlerweile kindgerecht ausgebildete „Juniorhelfer“ zeigen, dass 
Grundschüler nach einer entsprechenden Schulung dazu in der Lage sind. 
Die Beobachtungen und Erfahrungen bei der Ausbildung „Juniorhelfer“ ließen die Idee 
entstehen, den SSD schon ab der Grundschule beginnen zu lassen. Hierdurch kann 
eine längerfristige und regelmäßige Wiederholung und Anwendung des Erste-Hilfe-
Wissens erreicht werden. Soziale Kompetenz des Helfens muss sich von Kindheit an 
entwickeln können. Ebenso wird die bei Kindern oft deutlich ausgeprägte spontane 
Bereitschaft zur Hilfe bestärkt und aufrechterhalten, sowie die Kompetenz zur richtigen 
Hilfeleistung gefördert.

Nicht zuletzt wird damit auch der Grundstein für eine Mitarbeit im Schulsanitätsdienst 
der weiterführenden Schulen gelegt. 

Der Juniorhelfer ist auf insgesamt 8 Unterrichtseinheiten in den Jahrgangsstufen 1 
bis 4 angelegt. Über die Aufteilung auf die einzelnen Jahrgangsstufen entscheidet der 
jeweilige Lehrer. 

Durch die Einführung des neuen Lehrplans 2000 für die Grundschulen kann der 
„Juniorhelfer“ in viele Lehrplanthemen und Fächer eingebunden werden. In den 
Unterlagen zur Ausbildung sind zu jeder Unterrichtseinheit die entsprechenden 
Lehrplanziele angegeben.

Der „Juniorhelfer“ kann auch außerhalb der Stundentafel z. B. als AG oder im Rahmen 
besonderer schulischer Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalten, Projekten 
oder Bundesjugendspielen angeboten werden. 
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Möglichkeiten der Durchführung könnten sein:

• Juniorhelfer 1 
 1. und 2. Unterrichtseinheit in der 1. Jahrgangsstufe, 
 3. und 4. Unterrichtseinheit in der 2. Jahrgangsstufe, 
 Juniorhelfer II
 5. bis 8. Unterrichtseinheit in den Jahrgangsstufen 3 und 4.
 
• Juniorhelfer I in der 3. Jahrgangsstufe, 
 Juniorhelfer II in der 4. Jahrgangsstufe

• Juniorhelfer I und II  in der vierten Jahrgangsstufe

• Juniorhelfer I und II während des Schullandheimaufenthaltes (in der 3. und 4.  
 Jahrgangsstufe)

4.2. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, berufsbildende Schulen

An vielen Schulen gibt es bereits seit Jahren einen Schulsanitätsdienst. Schulen, die 
einen solchen bei sich eingeführt haben, verwenden den abgeschlossenen Erste-Hilfe-
Kurs als Grundlage.  Dieser vollständige Erste Hilfe-Kurs umfasst 16 Unterrichtsstunden. 
Das Kultusministerium empfiehlt den Erste-Hilfe-Kurs ab der 8. Jahrgangsstufe aller 
Schularten. Damit sind sie auf die oberen Jahrgangsstufen beschränkt. 
Eine weitere Möglichkeit die Kenntnisse der Ersten Hilfe zu erwerben , bietet das 
Programm „Medizinische Erstversorgung mit Selbstschutzinhalten“. Es wird auch kurz 
BMI-Programm genannt, da es durch das Staatsministerium des Inneren gefördert 
wird. Der Unterschied zum „bekannten“ Erste-Hilfe-Kurs besteht darin, dass dieser 
Kurs speziell für 10 - bis 16jährige angeboten wird, nur 12 UE  statt 16 UE beinhaltet 
und kostenlos ist. Wenn die örtlichen Gegebenheiten entsprechend sind, bitte dazu an 
den örtlichen KV wenden.

4.3. Lehrer

Juniorhelfer: Es werden Grundeinweisungen in den Juniorhelfer durch Multiplikatoren 
des BRK oder der Schulämter im Rahmen der Lehrerfortbildung angeboten, die in 4 
Stunden absolviert werden können. Dieses Angebot richtet sich an die Lehrkräfte der 
Grundschule, vor allem aber auch an Förderlehrer. Pädagogisch wünschenswert ist es, 
dass im Lehrerkollegium jeder Schule wenigstens ein Juniorhelfer-Ausbilder tätig ist. 
Erste-Hilfe-Ausbilder: Das BRK bietet spezielle Erste-Hilfe-Ausbilderlehrgänge für 
Lehrkräfte an. Diese werden von den Hilfsorganisationen im Rahmen der Lehrerfortbildung 
durchgeführt. Sie berechtigen zur Abhaltung von regulären Erste-Hilfe-Lehrgängen 
und bieten der Lehrkraft weiteres Hintergrundwissen. Durch ständige Fortbildung der 
Lehrkräfte ist stets die Aktualität der Hilfeleistung gewährleistet. 
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Als Kontaktstelle zur Aufnahme der Zusammenarbeit wird in jedem Fall die 
Kreisgeschäftsstelle des BRK empfohlen. Dort kann der in der Nähe befindliche 
Ansprechpartner am flexibelsten und wirksamsten helfen. Regional unterschiedlich 
bestehen aber auch Ansprechpartner bei den Schulämtern. 

4.4. Organisationsmuster zur praktischen Ausbildung der Schüler

Um die nötigen Erste-Hilfe-Kenntnisse in 16 Stunden zu vermitteln, können verschiedene 
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. 

im Block (als Wochenendkurs). Eine Wochenendveranstaltung trägt in hohem Maße 
zur sozialen Entwicklung der Gruppe bei. Die Teilnehmer lernen tagsüber Erste Hilfe 
und gestalten am Abend ihr Freizeitprogramm zusammen. Durch ein Wochenende 
werden Teamgeist und Gruppengefühl gestärkt. Auch der Spaßfaktor kommt bei so 
einem Wochenende mit Übernachtung nicht zu kurz. 
Geeignete Übernachtungshäuser in der näheren Umgebung erfahren sie sicher von 
ihrem örtlichen Jugendrotkreuz oder dem Kreisjugendring bzw. Stadtjugendring.

als Abendkurs (8x2 Stunden). Vorteil dieses Kurses ist, dass sich bei den Jugendlichen 
eine Art Routine einstellt. Wenn diese regelmäßig zum Unterricht erscheinen, kann die 
Gruppe feststellen, ob tatsächliches Interesse am Schulsanitätsdienst besteht. 

im Rahmen der Schulzeit: Wenn an der betreffenden Schule eine AG zur Gründung 
und Führung eines SSD gegründet wurde, kann die Ausbildung auch stundenplanmäßig 
durchgeführt werden. Ab den 8. Klassen wird eine EH-Ausbildung empfohlen – siehe KM 
Bek. vom 04. Juni 1997 oder nach Absprache mit dem Ausbilder und den teilnehmenden 
Schülern.
Abschließend zu jeder Ausbildung erhält der Teilnehmer eine Bescheinigung. Noch 
besser ist es, wenn die Teilnehmer vom Schulleiter oder Schulrat am Ende eine Urkunde 
erhalten und somit offiziell in den Schulsanitätsdienst aufgenommen werden. 

Man kann auch die Ausbildung mit einem gemeinsam organisierten „Bunten Abend“ 
beenden, um Teamgeist und Gruppengefühl zu stärken. 

5. Wie finde ich geeignete Mitglieder

Die Mitwirkung im Schulsanitätsdienst ist grundsätzlich freiwillig und erfolgt unter 
Anleitung einer Lehrkraft. Die Schüler sollen sich freiwillig zur Mitarbeit entscheiden.

Die einfachste Möglichkeit ist, ein motiviertes Jugendrotkreuz-Mitglied zu finden, das 
bei der Einführung eines SSD an seiner Schule tatkräftig mitarbeiten würde.

Mitarbeiten können Schüler mit abgeschlossenem Juniorhelfer-Kurs (bis 6. 
Jahrgangsstufe) oder Erste-Hilfe-Kurs. Sie sollten möglichst noch nicht in der 
Abschlussklasse sein, weil sich die Schüler dann vornehmlich auf ihre Prüfungen 
vorbereiten müssen.
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Folgende Aktivitäten sind geeignet, um Schüler/innen für den Schulsanitätsdienst zu 
gewinnen:

• durch persönlichen Auftritt in der Schule, z. B. im Rahmen einer Projektwoche  
 oder direkter Besuch einer Schulklasse
• Tag der offenen Tür der Schule oder in einer anderen Schule (umliegende   
 Schulen einladen)
• durch Vorstellung der Kampagne Schulsanitätsdienst und Versorgung der   
 Schule mit Informationen
• durch Realistische Unfalldarstellung und praktische Erste-Hilfe, denkbar wäre  
 auch die Teilnahme bei einer Alarmprobe oder die Demonstration der Herz- 
 Lungen-Wiederbelebung an der Übungspuppe
• durch Flyer mit Informationen zu Erster Hilfe oder dem Schulsanitätsdienst an  
 Schüler, Eltern, Lehrer, Elternbeirat. Beispiele hierfür finden Sie im Anhang.
• durch einen Infoabend für Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern
• denkbar wäre hier auch eine Veranstaltung auf Schulamtsebene für interessierte  
 Lehrkräfte.
• Werbung in der SMV-Sitzung: Infos an die Klassensprecher weitergeben
• Präsentation im Internet, Schülerzeitung, Schulversammlungen, Plakate,   
 Infostand

Voraussetzung ist das Gespräch mit der Schulleitung und dessen Einverständnis. Hier 
kann auch der Elternbeirat mit einbezogen werden. Nach der Durchführung
einer Vorstellungsaktion sollten interessierte Schüler die Gelegenheit bekommen,
sich in Listen einzutragen.

Passende Infos an Schüler und Eltern über Ziele, geeignete Klassen können auch am 
Schuljahresanfang in einem Rundschreiben bekannt gegeben werden (siehe Anhang). 
Die Infos sollten in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und/oder dem Elternbeirat 
herausgegeben werden. 

Erste Schritte zum SSD

• Die Schule sucht einen geeigneten Ausbilder, der altersgerecht und kindgerecht 
ausbildet. Dieser kann über den örtlichen Kreisverband in Erfahrung gebracht 
werden, wenn sich an der Schule kein entsprechender Ausbilder befindet. 

• Der Ausbilder legt in Absprache mit der Schulleitung die Planung für die Erste-
Hilfe Ausbildung fest.

• Aushang einer Termin- und Namensliste zum Eintragen in der Schule.
• Evtl. Schulbefreiung von betroffenen Schülern mit der Schulleitung und den 

Lehrern abklären.
• Bei der Ausbildung erklären, was SSD ist.
• Ausbildungsinhalte vorstellen und festlegen.
• Ausgabe von Aufnahmeanträgen beim ersten Treffen der SSDler.
• Vorschlag für die Aufgabenverteilung bei älteren Schülern: Einsatzleiter und 

Vertreter, Materialwart, Dienstplanverwalter, Homepage-Verwalter
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6. Ausstattung

Dreh- und Angelpunkt der täglichen Arbeit des Schulsanitätsdienstes ist der 
Erste-Hilfe-Raum. Laut GUV muss an jeder Schule einer vorhanden sein. 
Die Schule bzw. der Schulträger hat für die Grundausstattung zu sorgen. 
Das Verbandsmaterial sollte an einem für die SSD-Mitglieder zugänglichen 
Ort aufbewahrt werden. 

Auszug aus dem „Merkblatt Erste Hilfe an Schulen“:

„In allen Schulen muss mindestens ein Sanitätsraum oder eine vergleichbare 
Einrichtung vorhanden sein.“

„Dieser Raum muss mindestens mit einem kleinen Verbandkasten Typ C 
nach DIN 13157 (siehe Anhang)  sowie einer Krankentrage und/oder Liege 
ausgerüstet sein. Auch sollte ein Waschbecken mit fließend kaltem und 
warmem Wasser vorhanden sein.“

„Die Kosten für die sachlichen Voraussetzungen einer wirksamen Ersten Hilfe 
in Schulen hat der Schulsachaufwandsträger zu übernehmen.“

Zur zuverlässigen Absolvierung des Dienstes sollten Verbandtaschen, 
Verbandkasten oder Erste-Hilfe-Koffer, Überziehwesten, T-Shirts mit 
Aufdruck oder Armbinden als Erkennungszeichen für die diensthabenden 
Schulsanitäter an der Schule sein. Während einer Hilfeleistung signalisiert 
dieses Erkennungszeichen eine gewisse Berechtigung und Fachkompetenz. 
Dies gilt jedoch lediglich für Veranstaltungen und Pausen, denn im täglichen 
Schulalltag ist eine „Uniform“ nicht unbedingt ratsam, da sie der „Wichtigtuerei“ 
Vorschub leistet.

Die Grundausstattung sollte sofort nach Gebrauch ergänzt werden. Jüngere 
Schüler können dieses noch nicht selbstständig, hier wird der betreuende 
Lehrer diese Aufgabe gerne übernehmen. Ältere Schüler können diese 
Aufgabe meist selbstständig erledigen. 
Verbrauchtes Material kann über den zuständigen BRK-Kreisverband oder in 
ortsansässigen Apotheken beschafft werden (je nach Absprache).

Erstausstattung: Laut GUV muss folgende Ausrüstung an einer Schule 
vorhanden sein: Verbandkasten Typ C nach DIN 13157. Für Wanderungen ... 
ist eine Sanitätstasche nach DIN 13160 ausreichend. In besonderen Räumen 
wie Sporthalle zusätzlich mit Kühlpacks, Werkräumen... müssen zusätzliche 
Verbandkästen vorhanden sein.

Sinnvolle Grundausstattung des Sanitätszimmers 

• Sitzgelegenheiten (Tisch und Stühle)
• Krankenliege (sollte an jeder Schule vorhanden sein)
• verschließbarer Schrank
• Telefon
• Waschgelegenheit
• Decken
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• Kissen
• Trage
• Sanitätstaschen, Rucksäcke, Notfallkoffer
• Sanitätswesten, T-Shirts o. ä.   
• Verbandbuch (GUV Best.nr. 40.6)    
• Händedesinfektionsmittel  zur eigenen Desinfektion
• Latex-Handschuhe passende Größen (Pack. 100 Stck.)
• Materialbuch     
• Cold-Packs zum Einmalgebrauch oder im Gefrierfach wiederverwendbare  

Packs
• Dreiecktücher 
• elektronisches Thermometer
• Scheren
• Extra-Pflaster
• Verbandpäckchen
• Sicherheitsnadeln
• Traubenzucker
• Rolle Abfallbeutel
• Rettungsdecken 
• Wundkompressen
• Papiernierenschalen

Eine erweiterte Ausstattung, wie Beatmungsbeutel und Blutdruckmessgerät, darf 
nur dann genutzt werden, wenn die Schulsanitäter entsprechend ausgebildet sind 
(Sanitätsausbildung). Findet keine erweiterte Ausbildung statt, reicht das gängige 
Erste-Hilfe-Material aus. 

Räumlichkeiten für Fort- und Weiterbildung sollten ebenfalls durch die Schule gestellt 
werden. Man kann hierfür den Sanitätsraum nutzen – falls er die entsprechende Größe 
hat – oder einen geeigneten Klassenraum, der für diesen Zweck zu bestimmten Zeiten zur 
Verfügung steht. Ebenso kann die Fortbildung im zuständigen Kreisverband stattfinden, 
um mehreren SSD-Gruppen die Gelegenheit zu geben an dieser teilzunehmen. 

7. Organisation des SSD

7.1. Einsatz

Die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes leisten bei Unfällen in der Schule Erste Hilfe. 
Das heißt, sie betreuen verletzte Personen bis zum Eintreffen professioneller Hilfe. Der 
Einsatz der Schüler kann vielfältig durchgeführt werden:

• in der Schulpause
• im Sportunterricht
• bei Schulveranstaltungen
• bei Sportveranstaltungen
• bei Klassenfahrten und Ausflügen
• bei Projekttagen/-wochen

Die Schulsanitäter sind während der Pause und bei Veranstaltungen mit ihrer Ausrüstung 
präsent und können an bekannt gegebenen Stellen (Schultür, Treppe, o. ä.) erreicht 
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werden. 

Die Schulsanitäter betreuen und versorgen Verletzungen unter der Aufsicht einer 
Lehrkraft. In der Hauptschule und höheren Schulen können die Schüler je nach Alter 
und Ausbildungsstand auch Verletzungen selbständig versorgen. 

Werden während des Unterrichts diensthabende Schüler alarmiert,  gibt es eine 
Ausnahme: während einer Probearbeit kann der betreffende  Schulsanitäter an diesem 
Einsatz nicht teilnehmen. Zudem kann die Alarmierung den Schulbetrieb erheblich stören 
und sollte mit der zuständigen Leitung und Schulleitung abgesprochen werden. 

7.2. Dienstplan:

Der Dienstplan wird von der organisierenden Lehrkraft in Zusammenarbeit mit den 
Schülern/innen erstellt. Er könnte z. B. ein halbes Jahr verbindlich gelten. In diesem 
Plan gibt es feste Teams, die rotierend eingeplant werden. Er wiederholt sich wie 
der Stundenplan Woche für Woche. Abweichungen vom Dienstplan werden mit der 
zuständigen Betreuung des SSD einzeln abgesprochen. Jedem Schüler wird dieser 
Plan ausgehändigt. 

Die Teams werden durch einen verbindlichen Dienstplan festgelegt. Dies hat den Vorteil, 
dass eine klare Aufgabenteilung möglich ist. Die Zusammensetzung der Teams kann 
gleichmäßig aus besser und schlechter ausgebildeten Helfern erfolgen. Jeder übt im 
Einsatzfall die im Voraus abgesprochenen Tätigkeiten aus.

Dieser Plan sollte an „strategisch wichtigen Punkten“, wie z. B. im Sekretariat, 
Krankenzimmer, Schwarzem Brett oder ähnlichen Stellen ausgehängt werden. 

Je nach Größe der Schule genügt es, dass je 2 Schülerinnen und Schüler den 
Schulsanitätsdienst für einen Tag übernehmen und die Klassen evtl. wöchentlich 
wechseln.

 

7.3. Alarmierung

Für die Alarmierung der diensthabenden Teams gibt es unterschiedliche Methoden:

• Sprechanlage der Schule (ungezielt und störend, aber viele Informationen)
• Besondere Klingelzeichen (ungezielt und störend, erreicht aber alle)
• Pieper oder Funkgeräte (komplizierte Anwendung für Sekretariat u. a., finanzieller 

Aufwand, aber gezielt und relativ geringe Störung; Abschirmungseffekt bei 
Betonbauten beachten!)

• Handys (hohe Kosten und Zeitaufwand, sofern mehrere Handys angerufen 
werden, aber gezielt, relativ geringe Störung und Detailübermittlung möglich), 
Voice/SMS

• Bote (hoher Zeitaufwand – Wege und Koordinierungsbedarf – Wer sitzt wo?)

Ausnahmen: Schreiben einer Arbeit, Probe oder Prüfung
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7.4. Dokumentation von Unfällen

Kosten für Unfälle auf dem Weg zur oder von der Schule und in der Schule werden 
vom Gemeinde-Unfallversicherungsverband getragen. Daher müssen alle Schulunfälle 
grundsätzlich dokumentiert und dem Sicherheitsbeauftragten gemeldet werden. Wird 
ein Arzt hinzugezogen oder besucht, muss eine Unfallanzeige gemacht werden.

Die Dokumentation erfolgt  z.B. in einem Verbandbuch (Bestnr. GUV 40.6) oder auf 
eigens erstellten Bögen. Folgende Daten müssen vorhanden sein:

• Zeit
• Ort (Gebäudeteil)
• Hergang des Unfalls
• Unfallfolgen
• Zeitpunkt und Art der EH-Maßnahmen
• Name der/des Verletzten
• Namen der Zeugen
• Namen der Helfer

7.5. Treffen der Schüler 

Um die Gemeinschaft des SSD zu fördern und um Gelegenheit für Nachbereitung und 
Ausbildung zu haben, sollte eine Arbeitsgemeinschaft gegründet werden. Die Treffen 
richten sich nach Bedarf und zeitlichen Möglichkeiten, z. B. einmal pro Woche, 14-tägig. 
Hier treffen sich alle Schulsanitäter, dieses sollte zum regelmäßigen (Pflicht)Treffen der 
Mitglieder werden.

8. Fortbildung der Schulsanitäter

Fortbildungen sind nicht generell vorgeschrieben. Trotzdem sollten die angehenden 
Schulsanitäter auch bereit sein, später an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen 
teilzunehmen. Die im Schulsanitätsdienst mitwirkenden Schülerinnen und Schüler 
und der Sicherheitsbeauftragte/betreuende Lehrer sollten ihre Kenntnisse durch 
Information und Fortbildung beim BRK regelmäßig auffrischen und vertiefen und so 
ihren Ausbildungsstand auf dem Laufenden halten. 
Als Organisationsform eignet sich die Gruppen- bzw. Teamarbeit. 

Betreuende Lehrkräfte  können beim  BRK an Erste-Hilfe „Fresh-ups“ teilnehmen, um 
immer nach neuestem Wissensstand qualifizierte Hilfe leisten zu können.
In der Start- und Anlaufphase ist die Ausbildung in Erster-Hilfe vorrangig.  
Fortbildungsthemen sollte man sich schon vor der Gründung überlegen und sich über 
die inhaltliche Gestaltung Gedanken machen und nicht erst, wenn der SSD läuft. 

Es könnten auch in den Treffen der Schulsanitäter abwechslungsreiche Aktivitäten auf 
dem Plan stehen, wie in der Gruppenarbeit. Ein gesunder Mix mit Aktivitäten  bietet 
sich in diesem Zusammenhang an. Kochen, Backen und Spiele haben ebenso ihre 
Daseinsberechtigung wie die Erste Hilfe.
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8.1. Themenvorschläge

Einzelne Themen sollten regelmäßig wiederholt werden. Dabei sind gerade Aufgaben 
aus dem „Schulsanitätsdienst-Alltag“, wie Verbände für kleinere Wunden, der Notruf, 
Verhalten am Einsatzort und die Betreuung der Betroffenen wichtig. Gerade der Bezug 
zur Praxis im Dienst macht das Lernen leichter. 

So sollten auch Fortbildungen, die sich auf die Schule und die genutzten oder zu 
betreuenden Räume beziehen, mit im Programm auftauchen. Beispielsweise könnte 
ein Unfall im Chemieraum oder der Sporthalle dargestellt und geübt werden. 

Präventive Aufgaben, wie die regelmäßige Kontrolle der Verbandkästen in Werk- und 
Küchenräumen, Kenntnisse über Fluchtpläne und Sammelplätze, sowie die Kontrolle 
von Fluchtwegen und Notausgängen, seien in diesem Zusammenhang ebenfalls als 
Beispiel genannt. 

Hier bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und die Möglichkeit eines 
gemeinsamen Einsatzes bei einer Brandschutzübung an. Hierbei muss vorab eine gute 
Informationspolitik über Aufgaben, Ausrüstung und Ausbildungsstand betrieben werden. 
Ein Besuch bei Rettungswache oder Rettungsleitstelle  könnte dem SSD durch direkte 
Gespräche mit dem Personal eine höhere Akzeptanz bei diesen bringen. 

• Organisation des SSD absprechen (Dienstplan erstellen)
• Aus- und Fortbildung (insbesondere in Erster Hilfe)
• Absolvieren von Übungen
• Planung und Durchführung von Aktionen
• Themenbearbeitung zur Sicherheitserziehung und Gesundheitsvorsorge
• Rechtsgrundlagen

8.2. Erweiterungsmöglichkeiten

Läuft ein Schulsanitätsdienst erfolgreich, sollte auch der Ausbildungsstand der Mitglieder 
langsam erweitert werden. Hier sollten Themen, die über die normale Erste Hilfe 
hinausgehen, einfließen. Gerade das Erheben von Vitalwerten, wie Puls und Blutdruck, 
bietet sich in diesem Zusammenhang an. Die Schüler und natürlich auch Lehrer können 
an weiterführenden Sanitätskursen beim zuständigen Kreisverband teilnehmen. 

Im Rahmen eines Erste Hilfe-Trainings kann das Wissen in ganz speziellen Bereichen 
erweitert werden, wie z. B. bei Sportunfällen, da diese besonders häufig in Schulen 
vorkommen.

Einen zusätzlichen Aspekt dazu kann der Bereich der „Notfalldarstellung“ (ND) 
bieten. Dieser bringt einerseits mit seiner annähernd realistischen Darstellung von 
Unfallsituationen einen besonderen Lerneffekt für die Erste Hilfe  und kann andererseits 
durch die dargestellten Unfallsituationen die Aufmerksamkeit der Schulgemeinschaft 
auf besondere Gefahrenquellen und gleichzeitig auf die Arbeit des SSD lenken. 

Das humanitäre Völkerrecht, Grundsätzliches über das Rote Kreuz und die Genfer 
Abkommen wären eine gute Ergänzung der Ausbildung. Hierzu hält das JRK auch 
kindgerecht aufgearbeitete Ausbildungsunterlagen und Videos bereit. 
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8.3. Organisation: Wie, wo und wann?

Wo die Fortbildungen räumlich stattfinden können, kann nur schlecht beantwortet 
werden. Es bieten sich hier in der Schule wie beim Roten Kreuz genügend Möglichkeiten. 
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile:

• in den Schulräumen bewegen sich die Schüler in ihrer gewohnten Umgebung, 
sie liegen zentral und erfordern keine zusätzlichen langen Wege. Damit ist eine 
Fortbildung im unmittelbaren Anschluss an den Unterricht möglich. Auch die Nähe 
zum möglichen Einsatzort erleichtert gerade schulbezogene Fortbildungen. 

• in den Räumen des Roten Kreuzes hebt sich die Umgebung vom Schulalltag ab 
und bietet Abwechslung. Die Räume bieten den Vorteil, dass unter Umständen mehr 
Material vorhanden ist bzw. nicht erst transportiert werden muss. 

8.4. Referenten / Ausbilder

In den oberen Kapiteln wurde des öfteren beschrieben, wie und wo man einen geeigneten 
Referenten oder Ausbilder findet. Der Leiter des SSD kann die Themen und Inhalte 
sicher selbst vermitteln. Denkbar wäre auch, Lehrkräfte aus den naturwissenschaftlichen 
Fächern wie Biologie und Chemie einzusetzen. Diese sind qualifiziert für Themen im 
Bereich Gesundheitserziehung und Vergiftungen. Mitglieder des Jugendkreuzes oder 
Erste-Hilfe-Ausbilder des BRK könnten ebenso in Betracht gezogen werden. 
Im Rahmen von Peer-Education („Gleichaltrige unterrichten Gleichaltrige“) ist auch eine 
Ausbildung durch Schulsanitätsmitglieder untereinander möglich. Hierbei können ältere, 
erfahrenere Mitglieder die jüngeren einweisen oder einzelne Themen ausarbeiten. 

Externe Referenten könnten bei guten Kontakten zu anderen Organisationen sicher auch 
kostenfrei organisiert werden. Hier sind z. B. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst 
geeignet. 

8.5. Zusammenarbeit mit dem örtlichen JRK

Der Teilnehmerkreis bei diesen Fortbildungsveranstaltungen muss sich dabei 
nicht grundsätzlich auf die Mitglieder des SSD beschränken. Das Angebot der 
Teilnahmemöglichkeiten für andere Schüler, Lehrer oder für Eltern im Rahmen einer 
Öffentlichkeitsveranstaltung ist eine tolle Werbung für einen SSD. Es könnten sich 
weitere Interessenten melden (Nachwuchs).

Hier könnten auch Kinder und Jugendliche aus den Jugendrotkreuz-Gruppen teilnehmen. 
Ein weiterer Vorteil ist, die Akzeptanz zwischen den Jugendlichen zu erhöhen. 
Schulsanitäter bekämen dort auch einen Einblick in die Jugendorganisation des Roten 
Kreuzes und die Motivation, sich außerhalb der Schule ehrenamtlich zu engagieren. 
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9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

9.1. Pressearbeit 

Unbewusst betreibt jede SSD-Gruppe Öffentlichkeitsarbeit: ihre Arbeit wirkt auf Eltern 
und Mitschüler. Die Wirkung besteht oft darin, was „die“ alles tun. Die Öffentlichkeit 
hat allerdings ein Recht, auch über die Besonderheiten und Leistungen informiert zu 
werden. 

Daher ist es besonders wichtig, den Start eines Schulsanitätsdienstes an die Öffentlichkeit 
zu tragen. Es bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten:

• Schülerzeitung (Vorteile: Wecken des Interesses anderer  Schüler und 
Stärkung der Akzeptanz des SSD bei Mitschülern)

• Elternrundbrief
• Örtliche Zeitungen, Regionale Radio- oder Fernsehsender
• Internet
• Aktionen und Projekte
• Handzettel und Plakate

Öffentlichkeitsarbeit sollte die eigene Arbeit positiv und glaubwürdig darstellen. Diese 
Beiträge können auch als Idee oder Vorbild für andere Schulen wirken. In den Artikeln 
muss klar und deutlich dargestellt werden, dass die Schulsanitäter fachgerecht 
ausgebildet wurden. Auch muss erwähnt werden, dass für die Schulsanitäter jederzeit 
Fachkräfte mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Verbindung zum Jugendrotkreuz sollte 
betont werden. Aufnahme oder Ausscheiden eines Mitglieds des SSD ritualisieren: 
z. B. in einem feierlichen Akt mit Handschlag und Urkunde. Zum Schuljahresende sollte 
auch eine Anlage zum Zeugnis beantragt werden: „Würdigung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit“. Diese Würdigung könnte auch bei Bewerbungen leichter zum Erfolg 
führen.

Sobald man mit der Gründung des SSD an die Öffentlichkeit gehen möchte, sollte 
unbedingt die Schulleitung informiert werden und in Absprache ein Lokaltermin vereinbart 
werden. 

Im Anhang finden Sie ein Beispiel für einen möglichen Beitrag in der örtlichen 
Presse. 

9.2. Sponsoren

Für weitergehende Ausgaben in der Projektarbeit, Veranstaltungen oder bei speziellen 
Aktivitäten und Anschaffungen sollte ein Sponsor gewonnen werden. Wendet man 
sich an einen Sponsor, findet hier auch eine Form von Öffentlichkeitsarbeit statt. Bitte 
daran denken, den Rektor oder Kreisverband vorher zu informieren, dass sich niemand 
übergangen fühlt oder ähnliche Sponsoringaktionen der Schule oder Verbandes sich 
hier überschneiden.
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Als Sponsoren bieten sich z. B. an:
• Spenden von Eltern
• Förderverein der Schule
• Veranstaltung an bunten Nachmittagen oder Schulfesten mit 

Sammelaktionen
• Unfallversicherung
• Banken/Sparkassen
• für Übungsmaterial: Apotheken oder Rettungsdienste, Krankenhäuser. Sie 

stellen sicher auch abgelaufenes Material zu Übungszwecken zur Verfügung
• Fördermittel durch Kreisjugendring
• Fördermittel durch Jugendstiftungen, Stiftungen anderer Art
• Unternehmen vor Ort nach Sponsorenmitteln fragen, vor allem wenn eine 

öffentlichkeitswirksame Aktion oder Maßnahme angedacht ist.

10. Schulsanitätsdienst und Jugendrotkreuz

Schulsanitätsgruppen arbeiten meist autark. Ihr  AG-Leiter vertritt ihre Interessen 
nach außen; ebenso ist es in der Struktur des Jugendrotkreuzes. Die Schüler arbeiten 
ständig zusammen und entwickeln ein Gruppengefühl, genießen teilweise die gleiche 
Ausbildung und haben die gleichen Interessen. Schulsanitätsdienst könnte sich aber 
nicht nur auf die Arbeit in der gewohnten Schulumgebung beschränken. Viele SSDler 
haben bereits vor dem Eintritt in den SSD Kontakt mit dem Jugendrotkreuz als Freund 
oder Mitglied. Den Schülern sollten auch die Angebote des Jugendrotkreuzes näher 
gebracht werden. 
Besonders wichtig ist es, dass der örtliche Leiter der Schularbeit in der Anfangsphase 
nicht nur schriftlich Kontakt aufnimmt, sondern besser persönlich auftritt. Die Leitung der 
SSD-Gruppe sollte, wenn möglich, zu den örtlichen Sitzungen der Jugendrotkreuz-Leitung 
eingeladen werden. Einladungen zu Wettbewerben, gruppenübergreifenden Aktivitäten 
und Gemeinschaftsveranstaltungen des Jugendrotkreuzes sollten deshalb auch immer 
an den SSD weitergeleitet werden. So ist die Chance groß, Freundschaften wachsen zu 
lassen. Während ihrer Schulzeit kann dadurch den Mitgliedern die Möglichkeit gegeben 
werden, zusätzlich ehrenamtlich tätig zu werden oder nach Beendigung der Schulzeit  
im Jugendrotkreuz ihre ehrenamtliche Tätigkeit fortzusetzen. Kontakte werden somit 
stets gepflegt und fördern eine Integration der Mitglieder in unserem Verband. 
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Literatur:  

Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Nr. 20.26, 20.42, 40.6

Arbeitshilfen zum Schulsanitätsdienst aus den Bundesländern Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen

Gesamtkonzept zur Erste-Hilfe-Ausbildung an Schulen, Herausgeber: Bayerisches 
Jugendrotkreuz München

Kultusministerielle Bekanntmachung vom 04. Juni 1997

Schulsanitätsdienst: Tobias Immenroth, TIV Braunschweig, 
ISBN 3-9807017-0-0, 14,95 €

Internet: 
www.drk.de dann zu den einzelnen Landesverbänden
www.jrk-bayern.de
www.schulsanitätsdienst.de

Ausbildungsunterlagen:

• Juniorhelfer I und II
• Erste-Hilfe-Leitfaden
• Genfer Abkommen

Weitere unterrichtsergänzende Veröffentlichungen des JRK:

Das Vertriebsverzeichnis in der aktuellsten Version gibt es als Download
unter: www.jrk-bayern.de/Publikationen/Vertriebsverzeichnis/

Es enthät eine Übersicht über:

Arbeitshilfen
JRK-Artikel
Trau Dich
Juniorhelfer
Schulsanitätsdienst
Erste Hilfe Ergänzungsmaterialen
Streitschlichtung
Drucksachen
ND-Produktpalette
JRK-Textilien
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11.1. Argumentationshilfe für Rektorgespräch

• Durch den SSD kann den Schülern das Helfen als Wert menschlichen 
Zusammenlebens begreifbar gemacht werden.

• Die Schüler können ihre Sozialkompetenzen entwickeln.
• Ihr Selbstbewusstsein und ihre Handlungskompetenzen werden gefördert.
• Sie bekommen die Möglichkeit, sich beruflich zu orientieren und eine sinnvolle 

Form der Freizeitgestaltung kennen zu lernen.
• Der SSD ist geeignet, der oft mangelnden Befähigung zur Ersten Hilfe an der 

Schule entgegenzuwirken.
• Er ist eine wirksame Ergänzung bei der Sicherstellung der Ersten Hilfe und 

kann das Ausmaß der Folgen von Unfällen bzw. Notfällen verringern.
• Schulsanitäter geben Sicherheit bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und 

an jedem Schultag.
• Schüler lernen in gegenseitiger Verantwortung zu leben, sich selbst und ihre 

Lebensumstände bewusster wahrzunehmen und Einfluss darauf auszuüben.
• Der Schulsanitätsdienst fördert das Bewusstsein für die eigene Gesundheit 

durch die themenbezogene Beschäftigung mit dem menschlichen Körper. 
• Es bildet sich darüber hinaus ein Bewusstsein für Gefahrensituationen mit 

entsprechender Verhaltensänderung und Reduzierung von Unfällen. 
• Die Wahrnehmung für Hilfsbedürftigkeit wird gefördert. Die Schüler lernen 

anderen zu helfen, wodurch ein Beitrag zur Verbesserung des sozialen Klimas 
an der Schule geleistet wird.

• Schule hat „Bildungsauftrag“: Erziehung zu mündigen und sozial handelnden 
Bundesbürgern.

• Darüber hinaus bietet der SSD durch die direkte Umsetzung von Unterrichtsinhalten 
(Lehrplan – Lernziele in verschiedenen Fächern) in praktisches und 
realitätsbezogenes Handeln ein motivierendes Lernfeld, indem individuell 
die jeweiligen Stärken und das Selbstbewusstsein des einzelnen Schülers 
gefördert werden. Hier gibt es keinen leistungsbezogenen Schulalltag, 
sondern teamorientiertes Lernen ohne Konkurrenzdruck.

• Eventuell bekannte Adressen benachbarter Schulen mit SSD weitergeben, 
wo sich die Rektoren informieren können.

Gesetzeslage:
• Eindeutige Regelung durch Kultusministerielle Bekanntmachung vom 4. 

Juni 1997 für alle Schularten (siehe Anhang).
• Die UN-Kinderrechtskonvention regelt das in einem Artikel eindeutig: 
 Artikel 24: (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit an .....
 (2) .... und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um
 b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge 

erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen 
Grundversorgung gelegt wird

 e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, 
Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, ..... sowie die 
Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben 
und dass sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten

Merkblatt des GUV über Erste Hilfe. Nummer: 20.26; 20.42; 40.6
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11.2.  Elterninformation:

Schulsanitätsdienst – Ein Plus an unserer Schule

Liebe Eltern,

das Projekt „Schulsanitätsdienst“ des Jugendrotkreuzes stößt an vielen Schulen im Land auf 
große Resonanz. Die vielen Vorteile, die ein solcher Dienst bietet, möchten wir Ihnen heute 
vorstellen. 

Schulsanitätsdienst in unserer Schule
Zunächst werden Sie sich vielleicht fragen, was ein Schulsanitätsdienst macht. Der 
Schulsanitätsdienst ist ein Zusammenschluss von Schülerinnen und Schülern, die in den Pausen 
oder bei Veranstaltungen Erste Hilfe leisten. Diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
organisiert sich in Form einer AG.

Die AG Schulsanitätsdienst
Eine AG Schulsanitätsdienst plant die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern in Erster Hilfe. 
Sie koordiniert auch den Einsatz der Mitglieder. Die Teilnahme an einer solchen AG steht allen 
Schülerinnen und Schülern offen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt .... Jahre. Wichtig 
zu erwähnen ist auch, dass Ihnen als Eltern keine Kosten entstehen.

Und wenn mein Kind einen Fehler macht?
Keine Sorge, denn jemand der tatsächlich mal einen „Fehler“ bei der Ersten Hilfe macht, kann 
weder straf- noch zivilrechtlich belangt werden. Ihr Kind ist in jedem Fall über die Schule und 
zusätzlich über das Bayerische Rote Kreuz versichert.

Worin liegen denn die Vorteile für die Schüler?
Ihr Kind lernt nicht nur Erste Hilfe, sondern auch ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein. 
Die Mitarbeit im Schulsanitätsdienst bringt es mit sich, dass die Schülerinnen und Schüler ein 
Auge für Gefahrenpotentiale haben. Der Einsatz im Schulsanitätsdienst ist immer Teamarbeit. 
Ihr Kind lernt sich mit Anderen abzustimmen, sich gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. 
Eine wichtige Befähigung nicht nur für den Alltag, sondern auch für die spätere Berufswelt. 

Und außerhalb der Schule?
Das Anwenden von Erster Hilfe ist natürlich auch im privaten Bereich von großem Vorteil. 
Ganz entscheidend ist, dass Ihr Kind über die zu treffenden Maßnahmen nach einem Unfall 
Bescheid weiß. Ersthelfer zu sein bedeutet auch, dass man die Situation erkennt und schnell 
weitere Hilfe holen kann.

Und weiter?
Ihr Kind hat Interesse bei der AG „Schulsanitätsdienst“ mitzuarbeiten. Wir würden uns sehr 
freuen, Sie zu einem Elternaben am tt.mm.jjjj zu dem Thema „Schulsanitätsdienst“ bei uns in 
der Schule begrüßen zu dürfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere/n Leiter/in 
der AG, Mathilde Musterfrau. Sie ist als Ansprechpartner/in unter Tel. 0123/456789 zu erreichen.

Mit freundlichen Gruß

Frau/Herr Mustermann
Schulleitung
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11.3.  Vorschlag für eine Presseinformation

Sanitäter an der eigenen Schule

An bayerischen Schulen passieren täglich hunderte von Unfällen. Oft handelt es sich 
nur um kleinere Verletzungen. Wenn es jedoch hart auf hart kommt, kann jetzt die XYZ-
Schule auf ihren neuen Schulsanitätsdienst bauen.

Ein Beispiel, das Schule machen könnte.
Der Schulsanitätsdienst der XYZ-Schule wurde nämlich von den Schülern in 
Eigenregie ins Leben gerufen. Sie gründeten eine AG für den Schulsanitätsdienst. Das 
Jugendrotkreuz XYZ unterstützte sie dabei.

An der XYZ-Gesamtschule sind XX Schülerinnen und Schüler für den Ernstfall gewappnet. 
Die Schulsanitäter und –sanitäterinnen haben eine komplette Erste Hilfe Ausbildung 
absolviert. Sie sind bereit, in den Pausen oder auf Veranstaltungen Verletzungen zu 
versorgen. Mitmachen beim Schulsanitätsdienst können alle Schülerinnen und Schüler, 
die älter als jj Jahre sind. 

Lehrer und Eltern äußerten sich erfreut über die Gründung des Schulsanitätsdienstes. 
„Dieses Engagement der Schüler ist ein großes Plus für die Schule“, so die einstimmige 
Meinung. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz fördert eine gleichbleibende 
Qualität der Arbeit. Die Organisation von Fortbildungen und von Treffen mit anderen 
Schulsanis sind nur zwei Angebote des Jugendrotkreuzes. Der Schulsanitätsdienst der 
XYZ-Schule ist immer topfit und auf dem neuesten Stand. 

Der Spaß kommt bei all der Ausbildung nicht zu kurz. Dafür sorgen die Kids schon 
selber. Sie arbeiten schließlich alle freiwillig – ohne Zwang und Zensuren.

Der Schulsanitätsdienst der Muster-Schule XYZ stellt sich am tt.mm.jjjj. um ss.mm Uhr 
in der Aula der Öffentlichkeit vor.

Die Presse ist zu diesem Termin herzlich eingeladen. 



- 27 - Arbeitshilfe Schulsanitätsdienst 

11.
Entnommen aus BRK Rundbrief 16/02

„Anwendbarkeit des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JarbSchG) auf die 
ehrenamtliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen im BRK“

In: Baff, Ausgabe 2/2002

Wie lassen sich das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JarbSchG) und der Dienst im  Schulsanitätsdienst vereinbaren?

Während der Planung eines Sanitätsdienstes im Rahmen des SSD taucht oft die Frage auf, 
welches Mindestalter die teilnehmenden Schulsanitäter haben sollten.
Zuerst gilt einmal festzulegen, dass:

• die Schulsanitäter nur auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, 

• wirtschaftliche Interessen werden mit dieser Betätigung also nicht verfolgt.

Es wurde mit dem Bayerischen Roten Kreuz (das Jugendrotkreuz ist mit der Untergruppierung 
Schulsanitätsdienst eine der vier Gemeinschaften des BRK) besprochen, welche ehrenamtlichen 
Tätigkeiten von Kindern und Jugendlichen unter bestimmten Voraussetzungen nicht unter das 
Jugendarbeitsschutzgesetz fallen.

• Der Schulsanitätsdienst kann bei Schulfesten, wenn die Auflagen beachtet werden, den 
Sanitätsdienst durchführen. 

• Sanitätsdienst versteht sich dabei als „Erste Hilfe“ vor Ort.

• teilnehmen dürfen an diesem Dienst nur Jugendliche und junge Erwachsene mit 
entsprechender Ausbildung.

• die Teilnahme der Jugendlichen erfolgt ausschließlich zu Ausbildungszwecken unter Anleitung 
eines Sanitäters mit mindestens San-Kurs, oder höherer Ausbildung, der volljährig ist.

• Dabei sind die Jugendlichen ohne eigene Verantwortung und ohne eigene Aufgaben; diese 
bekommen sie erst von den verantwortlichen Sanitätern zugeteilt und werden bei Bedarf 
von diesen dazu angeleitet.

• Sie gelten als zusätzliches Personal; die erforderliche Mindestpersonalstärke wird nicht mit 
„Jugendlichen“ aufgefüllt, sondern die Jugendlichen sind dazuzurechnen.

Darüber hinaus dürfen sie nicht bei Veranstaltungen mit jugendgefährdendem Charakter eingesetzt 
werden.
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11.5. 
Checkliste zum Aufbau eines Schulsanitätsdienstes

für den leiter der Schularbeit

Schulsanitätsdienst an der Schule:

Schulform                                                      Adresse

Ansprechpartner der Schule

Datum Verantwortlich / 
Organisator erledigt

Erster Kontakt mit der Schule aufgenommen
Der Schule schriftliche Informationen zukommen 
lassen:
• Anschreiben
• Flyer
• Infobroschüre SSD
• Konzeption
• Sonstiges:
Persöhnlicher Kontakt zur Schule
• Vorstellung der Betreuungsperson des JRK
• Schulleitung
• Interessierte Lehrkraft
Persöhnliches Gespräch mit der Schule
• SSD vorstellen und erläutern
• Einrichtung eines SSD an dieser Schule klären
• Fragen der Schule klären
• Konkrete Vereinbarungen über das weitere 
      Vorgehen mit der Schule treffen
• Schuldaten und Ansprechpartner/in aufnehmen
• Werbemöglichkeiten und Elternbrief der Schule 

anbieten
Organisation im JRK/DRK
• Schuldaten aufnehmen und ggf. weiterleiten
• Weitergabe der Informationen der SSD-Gründung 

an den Kreisverband
• Kopie wichtiger Unterlagen an alle Beteiligten        

(z. B. Merkliste)
Vorbereitung zur Gründung des SSD
• Werbung/Werbeaktion für Schüler planen ggf.     

Werbematerial bereitstellen
• Organisationsform des SSD festlegen
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11.5. 
Checkliste zum Aufbau eines Schulsanitätsdienstes

für den leiter der Schularbeit

• Erste-Hilfe-Ausbildung planen
• Festlegung des Startstermins
• Elternbrief versenden
• Elternabend organisieren
• Schüler der Schule über Start informieren
Pressetermin mit der Schulleitung abstimmen
• WICHTIG! Mit der Schulleitung absprechen!
• Verschiedene Vertreter einladen
• Ablauf des Starttermins planen
Starttermin Schulsanitätsdienst
• Kleine Gründungsfeier vorbereiten
• Ansprache geladenener Gäste einrechnen
• „Startschuss“ durch die Schulleitung 
• Datenerfassung der Schulsanitäter
Erste-Hilfe-Ausbildung organisieren
• Ausbildungstermine klären
• Ausbilder
• Zuständigkeit für die EH-Ausbildung klären
• Ort, Zeitpunkt, Beginn der Ausbilgung klären
• Alle Beteiligten informieren (Schüler, Eltern, 
      Betreuungslehrer, Ausbilder)
• Erstes Treffen betreuen
Weitere Beratungsarbeiten
• Sanitätsmaterial sichten, prüfen, evtl. auffüllen
• Fort- und Weiterbildung organisieren
• Mitgliedsausweise beantragen und austeilen
• Angebot der Mitgliedschaft und Mitarbeit im JRK
• Evtl. Lehrerfortbildungen
• Öffentlichkeitswirksame Präsentation des SSD 
       anregen und unterstützen
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1.1 DIN 13157-C Kleiner Verbandkasten

Stückzahl Bezeichnung
1 Heftpflaster DIN 13019 – A 5 x 2,5
8 Wundschnellverbände DIN 13019 – E 10 x 6
5 Fingerkuppenverbände
5 Wundschnellverbände DIN 13019 – E 18 x 2
10 Pflasterstrip
3 Verbandpäckchen DIN 131151 – M
2 Verbandpäckchen DIN 131151 – G
1 Verbandtuch DIN 13152 – BR
1 Verbandtuch DIN 13152 – A
6 Kompressen 10 x 10
2 Augenkompressen
1 Rettungsdecke
3 Fixierbinden DIN 61634 FB 6 
3 Fixierbinden DIN 61634 FB 8
1 Netzverband für Extremitäten
1 Dreiecktuch DIN 13168 – D
1 Schere DIN 58279 – B
10 Vliesstoff-Tücher
2 Folienbeutel
4 Einmalhandschuhe DIN EN 455
1 Erste-Hilfe-Broschüre
1 Inhaltsverzeichnis

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

1.2 DIN 13160 Sanitätstasche
Stückzahl Bezeichnung

1 Diagnostikleuchte
5 Anhängekarten für Verletzte / Kranke
2 Dreieckstücher
8 Einmalhandschuhe PVC
2 Fixierbinden 6 cm
2 Fixierbinden 8 cm
1 Heftpflaster, Rolle 2,5 cm
1 Kleiderschere
6 Kompressen 10 x 10
1 Rettungsdecke
2 Verbandpäckchen groß
1 Verbandpäckchen klein
2 Verbandpäckchen mittel
1 Verbandtuch A
2 Verbandtuch BR
8 Wundschnellverbände 10 x 6
1 Inhaltsverzeichnis

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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11.7

Beispiele für Regeln im SSD

• Wer sich dem SSD anschließen möchte, muss einen Aufnahmeantrag seiner Schule  
ausfüllen. Mit Abgabe des Antrags und abgeschlossenem EH-Kurs beginnt die   
Anwartschaft im SSD, die zwei Monate dauert. Sollte der Anwärter nicht für den SSD  
geeignet sein, wird er nicht aufgenommen.

• Die Rechte / Pflichten-Liste wurde neu überarbeitet.

• Die Fortbildung wird festgelegt auf: Montage, Dienstage und Freitage (Ferien werden 
     berücksichtigt!!!).

• Jeder SSDler muss sich bei den Fortbildungen für einen Wochentag entscheiden, an 
     dem er diese besucht.

• Wer an „seinem“ Tag keine Zeit hat zu kommen, soll mit einem SSDler eines anderen 
     Wochentages tauschen.

• Wer die Fortbildung nicht besuchen kann, muss sich schriftlich beim Einsatzleiter   
seiner Schule entschuldigen. Ein paar Entschuldigungszettel liegen in jeder Schule   
aus. Der Einsatzleiter leitet die Entschuldigung an den Leiter der Schularbeit im BRK  

     weiter.

• Die Mitgliedschaft gilt dann zunächst für ein Schuljahr und verlängert sich,   wenn nicht 
     schriftlich gekündigt wird.

• Jeder SSDler bekommt einen Ausweis mit Lichtbild, der jährlich verlängert   werden 
     muss. Die Verlängerung der Ausweise kann von der Schule vorgenommen werden.

• Sonderdienste für Veranstaltungen bekommt nur der/diejenige, der/die regelmäßig  
     Dienst in der Schule macht und regelmäßig die Fortbildungen besucht.

• Jeder neue SSDler bekommt eine Bescheinigung und eine Urkunde über den   
bestandenen EH-Kurs.

• Der Einsatzleiter der Schule soll zum Halbjahreszeugnis die Würdigung des SSDlers für 
das Jahresabschluss-Zeugnis beim Leiter der Jugendarbeit beantragen.

• Jede Schule hält nach den EH-Kursen die Wahlen im SSD ab.

• Jeder gewählte Einsatzleiter meldet nach den Wahlen im SSD die    
Mitglieder, bzw. das Wahlergebnis an den Leiter der Schularbeit weiter.

Das Jugendrotkreuz Musterstadt
Leiter der Schularbeit Manni Muster
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11.8

Musteranschreiben an interessierte Schüler

Schulsanitätsdienst, was ist das?

Jeder Mensch kann verunglücken - überall und jederzeit. Das geht schnell und 
überraschend. Jeder Mensch erwartet Hilfe von seinen Mitmenschen, Freunden, 
Eltern, Arbeitskollegen - einfach Hilfe von seinem Nächsten.
Täglich verunglücken Mitschüler in der Schule, auf dem Schulweg, im 
Pausenhof. Gott sei Dank sind es nur selten schwere Unfälle, die ihnen 
zustoßen, aber auch leichtere Verletzungen müssen versorgt werden.
In der Schule kannst Du derjenige sein, der Hilfe leisten muss, weil Du der 
Nächste bist und gerade daneben stehst. Dann bist Du derjenige, der ihn aufhebt, 
ihn tröstet und seine Wunden versorgt.
So wie Du erwartest, dass man Dir hilft, musst Du auch bereit sein, anderen 
zu helfen. Doch das Helfen muss gelernt sein.
Sicher kannst Du ein Pflaster auf eine Wunde kleben, aber im Umgang mit 
anderen Verletzungen kennst Du Dich noch nicht so richtig aus. Dafür gibt es die 
Ausbildung zum/r Schulsanitäter/in. Hier wird Dir der Umgang mit Verletzungen 
aller Art gelernt und erklärt. Wenn Du dann in den Pausen, in der Mittagspause 
oder bei Sportveranstaltungen zum Dienst mit mehreren Schulsanitätern 
eingeteilt bist, wissen Deine Mitschüler, dass sie mit einer Verletzung jederzeit 
zu Dir kommen können, denn Du hast eine Sanitätsumhängetasche stets 
dabei. Als „SSDler“ deutlich gekennzeichnet, bist Du auch für fremde Schüler 
immer auffindbar. 
In vielen Ländern gibt es Schulsanitäter, die im Dienste der Gesundheit und im 
Dienst am Nächsten helfen wollen. Viele von ihnen haben sich im Roten Kreuz 
zusammengefunden und stehen an unzähligen Orten bereit, ihren Mitmenschen 
zu helfen. Als Schulsanitäter/in bist Du auch ein/e Jugendliche/r, der/die zur 
weltweiten Rotkreuz-Familie gehört.
Wir hoffen, Du fühlst Dich wohl bei uns.
                                              
                                            
Dein Jugendrotkreuz Musterstadt
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11.9.  
Antrag zur Aufnahme in den 
Schulsanitätsdienst (SSD) 

 
Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in den Schulsanitätsdienst (SSD) vom 
Jugendrotkreuz Musterstadt. 
 

A : Persönliche Angaben 
 
Name : ...................................................  Vorname : ...................................... 
 
Geburtsdatum: ....................................... Geburtsort : .................................... 
 
PLZ und Wohnort : .................................. Straße : .......................................... 
 
Telefon-Nr. : ........................................... Schuljahr : ...................................... 
        
Schule : .................................................            Klasse : ..........................................     
 
Besondere Ausbildung (EH-Kurs, San.ausbildung, etc.) ....................................... 
 

B : Allgemeine Angaben  
 
Ich bin / war Mitglied in einer Rotkreuz-Gemeinschaft :      Ja (    )  Nein (    ) 
 
Wenn ja, wo : ............................................................................................... 
 
Die persönlichen Daten aus A und B werden gemäß Beschluss des LAJ erhoben und 
entsprechend des Bayerischen Datenschutzgesetzes behandelt. 
Die Mitgliedschaft dauert ein Jahr und kann auf Wunsch verlängert werden. 
 

C : Erklärung  
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich alle obenstehenden Angaben 
wahrheitsgemäß gemacht habe. Außerdem erkenne ich die Bestimmungen des JRK 
und des SSD mit allen Rechten und Pflichten an. 
 
Ort : ............................................... .... Datum : ........................................ 
 
Unterschrift des Mitglieds: ............................................................................ 
Bei Minderjährigen :  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten ............................................................. 
 

D : Bemerkung  ( nur vom LdSA auszufüllen ) 
 
Antrag eingegangen am : .....................     
 
Antrag :    angenommen (   )   abgelehnt (   ) 
 
 
Unterschrift LdSA : ....................................................................................... 
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11.10

Meine Rechte und Pflichten als
Schulsanitäter

Als Schulsanitäter/in habe ich:

…das Recht,  Erste Hilfe zu leisten.

…die Pflicht,  Erste Hilfe zu leisten.

…das Recht,  Lehrkräfte auf etwaige Unfallgefahren
    aufmerksam zu machen und zusammen die    
    Unfallverhütungs-Vorschriften umzusetzen.

…die Pflicht,  sich als Vorbild für Unfallverhütung zu
    verhalten.

…das Recht,  sich als Schulsanitäter kenntlich zu machen.

…die Pflicht,  Vorfälle und Hilfeleistungen im Sinne der Ersten Hilfe  
    so schnell wie möglich zu melden.

…das Recht,  Dienste im Sinne des Schulsanitäts¬dienstes bei   
    Schulveranstaltungen – wenn notwendig – zu leisten.

…die Pflicht,  sich an die geltende Schulordnung zu halten.

…das Recht,  sich während der Pausen im Arztzimmer aufzuhalten,  
    sofern er/sie zum Dienst eingeteilt ist.

…die Pflicht,  KEINE Eigeninitiative bei außerschulischen    
    Veranstaltungen ohne Rücksprache durchzuführen.

…das Recht,  sich „Schulsanitäter/in“ zu nennen, sofern er/sie die   
    Voraussetzungen für dieses Amt erfüllt.

…die Pflicht,  sich regelmäßig fortzubilden, um  seine „Erste Hilfe-  
    Kenntnisse“ aufzufrischen.

…das Recht,  bei Wahlen im SSD mitzuwirken.

…die Pflicht,  sich im SSD kameradschaftlich zu verhalten.
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11.13.  
 

EEiinnssaattzzpprroottookkoollll  
 
               
 
 
 
 
 
 
                     Der Edith-Stein- und Humpisschule 
 
 
     Verdachtsdiagnose: 
       
 

    Puls:     RR:           /                mmHg    Blutzucker: 
 
    Maßnahmen: 
 
 
    Bemerkung: 
 
             
      Ruheraum  nach Hause                       RTW          NEF          KTW         Taxi      
 
     Verbrauchtes Material: 
  
     PATIENTENDATEN      EINSATZDATEN 
        
      Vorname:       Datum: 
            
     Name:        Ort: 
          
     Geburtstag:       Zeit: von  
       
     Klasse:          bis 
 
     
 
   Sanitäter 1                        
                 Name        Unterschrift 
 
     
    Sanitäter 2                        
                 Name        Unterschrift 
 
 
   BESTÄTIGUNG SCHULE:           
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